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Vorwort

Rahmenbedingungen

Aus dem nationalen Kontext ist bekannt, dass jedes wirtschaftliche Tun, sei 
es erwerbs- oder konsumbezogen, steuerliche Folgen auslöst. Bei grenzüber-
schreitenden Handlungen sind die steuerlichen Folgen dementsprechend 
größer, da die Steuergesetzgebung zweier Staaten zu beachten ist. Diese Steu-
errisiken sind auch nicht neu, da die Besteuerung des grenzüberschreitenden 
Handels in Form von Zöllen eine der ersten Formen der Besteuerung und 
damit des Internationalen Steuerrechts darstellte.

Durch die Globalisierung der Wirtschaft entstehen fast zwangsläufig regelmä-
ßig steuerrelevante Kontakte ins Ausland. Darunter fällt bereits das Downloa-
den einer Datei gegen Entgelt von einem ausländischen Server mit der Frage 
nach dem anzuwendenden Umsatzsteuersatz. Das globale Denken führt dazu, 
dass nicht nur Einkommensquellen weltweit verlagert werden, sondern dass 
die Steuerpolitik neben Aspekten der Infrastruktur, des Arbeitsplatzangebots 
oder des Sozialen Klimas einen Standortfaktor für die Wahl des Wohn- und 
Unternehmenssitzes darstellt.

Betroffen ist nicht mehr nur ein kleiner Kreis von „Exoten“ sondern eine Viel-
zahl von Steuerpflichtigen: Studenten mit Auslandspraktikum, ins Ausland 
entsandte Mitarbeiter, Kapitalanlagen im Ausland oder grenzüberschreitende 
Erbfälle sind inzwischen alltägliche Sachverhalte, die steuerliche Folgen in 
mehreren Ländern auslösen.

Noch größere Bedeutung erlangt die Besteuerung grenzüberschreitender 
Handlungen bei Unternehmen: Warenlieferungen, Dienstleistungen, Dividen-
den- und Zinszahlungen über die Grenze gelten als normale Geschäftsvorfälle. 
Besonders betroffen sind Konzerne, da ein großer Teil des ständig wachsenden 
Welthandels konzernintern erfolgt. Den globalen Konzernstrukturen stehen 
dabei eine Vielzahl nationaler Steuersysteme gegenüber, die es zu beachten 
gilt. Nicht wenige Unternehmen haben sich in diesem internationalen „Steu-
erchaos“ bereits verfangen.

Für Unternehmen und Bürger bergen diese grenzüberschreitenden Transakti-
onen die Gefahr der Doppelbesteuerung. Aus Sicht der Finanzverwaltung dro-
hen demgegenüber Steuerrisiken durch Gestaltungen, mit denen Steuersub-
strat in niedrig besteuernde Länder (Steueroasen) verlagert werden soll. Vor 
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allem während der Finanzkrise haben derartige Gestaltungen in der Öffent-
lichkeit Empörung hervorgerufen und sogar das Konsumverhalten beeinflusst.

Dies zeigt, wie wichtig es ist, sich bei grenzüberschreitenden Transaktionen 
Gedanken über die steuerlichen Folgen zu machen. Die internationale Steuer-
lehre beschäftigt sich mit allen steuerlichen Fragestellungen, die sich aus 
grenzüberschreitenden Handlungen ergeben, so dass zwei oder mehrere 
Staaten einen Steuerzugriff ausüben können. Gegenstand der Betrachtung 
sind neben dem jeweiligen nationalen Steuerrecht auch bi- oder multilaterale 
Vereinbarungen zwischen den beteiligten Ländern, die geschlossen werden, 
um eine Benachteiligung grenzüberschreitender Handlungen zu verhindern. 
Gerade innerhalb der Europäischen Union mit der Zielsetzung eines einheit-
lichen Binnenmarkts führt dies zu erheblichen Einflüssen auf die nationale 
Steuergesetzgebung.

Steuerliche Überlegungen sind in zwei Richtungen relevant: Zum einen sind 
im Inland ansässige Bürger und Unternehmen betroffen, die im Ausland steu-
errelevante Handlungen vollziehen, sogenannte Outbound-Sachverhalte. Dem 
stehen zum anderen Inbound-Sachverhalte gegenüber, wenn Steuerausländer 
im Inland aktiv werden.

Vor diesem Hintergrund ist eine aktive internationale Steuerplanung von Be-
deutung, um eine Mehrfachbelastung desselben Sachverhalts zu vermeiden. 
Im Rahmen der Steuerplanung ist neben dem materiellen Steuerrecht auch 
die Höhe der Steuerbelastung relevant. Verschiedene Studien zeigen (siehe 
. Tab.), dass dabei nicht nur die Tarifhöhe und die Bemessungsgrundlage 
ausschlaggebend sind, sondern auch formelle Rahmenbedingungen zu be-
achten sind.

Es gilt hervorzuheben, dass internationale Steuergestaltung kein Verbrechen 
oder auch nur moralisch anrüchig ist. Die Rechtsprechung hat anerkannt, dass 
jeder Steuerpflichtige das Recht hat, seine Angelegenheiten so zu gestalten, 
dass eine möglichst niedrige Steuerzahlung resultiert. Dementsprechend stel-
len steuerplanerische Überlegungen ein Instrument betriebswirtschaftlicher 
Vernunft dar. Allerdings setzt der Gesetzgeber der internationalen Steuerge-
staltung dort berechtigte Grenzen, wo die rechtlichen Gestaltungen nicht mehr 
mit der wirtschaftlichen Realität übereinstimmen.

Die Frage der gerechten Aufteilung von Steuersubstrat zwischen den Ländern 
ist derzeit Thema der Politik. Dabei können zwei Trends identifiziert werden, 
die die Bedeutung der internationalen Steuerlehre noch einmal unterstreichen. 
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Vorwort

Zum einen soll der Informationsaustausch zwischen den Ländern verstärkt 
werden, damit Steuerhinterziehung durch Vermögens- und Einkommensver-
lagerungen eingegrenzt werden kann, zum anderen soll gerade im Unterneh-
mensbereich die Wertschöpfung stärker für die Verteilung des Steuersubstrats 
herangezogen werden.

Konzeption

Im Rahmen dieses Lehrbuchs sollen Grundkenntnisse der internationalen 
Steuerlehre vermittelt werden, um die Relevanz von Steuerwirkungen bei 
grenzüberschreitenden Sachverhalten besser beurteilen zu können. Zum bes-
seren Verständnis findet neben einer systematisch-theoretischen eine sachver-
haltsorientierte Vorgehensweise Anwendung. Dabei erfolgt eine Unterschei-
dung nach natürlichen Personen und Unternehmen.

Ausgehend von den Grundbegriffen der internationalen Steuerlehre wird zu-
nächst die Konzeption von Steuerbelastungsvergleichen diskutiert, um für die 
jeweiligen Sachverhalte methodisch adäquat die zu berücksichtigenden Steu-
erkomponenten bestimmen zu können. Anschließend wird die steuerliche 
Behandlung ausgewählter Outbound- und Inbound-Sachverhalte dargestellt. 
Schwerpunktmäßig werden dabei ertragsteuerliche Fragestellungen aufgegriffen. 
Abschließend wird exemplarisch ein Überblick über die Methoden der Steuer-
gestaltung gegeben sowie Regelungen zur Missbrauchsbekämpfung aufgezeigt.

 . Tab. Steuerlastanalyse 

Tax type Total Tax 
Rate (%)

Time to com-
ply (hours)

Number of 
payments

Profit taxes 16,1 71 3,3

Labour taxes & contribu-
tions

16,3 96 10,4

Other/Consumption taxes 10,7 101 13,0

Total 43,1 268 26,7

Lowest 8,2 12 3,0

Highest 283,2 2600 71,0

Quelle: PWC, Paying Taxes analysis 2014 
(▶ http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/)
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Zielsetzung dieses Lehrbuchs ist es, einen Überblick über die internationa-
len steuerlichen Zusammenhänge zu geben, damit im Rahmen betriebswirt-
schaftlicher Entscheidungen steuerliche Fragestellungen bewusst angegangen 
werden können und die Steuerbelastung nicht als scheinbar unbeeinflussbare 
Größe betrachtet werden muss oder gar unberücksichtigt bleibt.

Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben. Vor 
allem bedanke ich mich bei den Mitarbeitern des Lehrstuhls, Frau M. Sc. Jessica 
Wölfert, Herrn M. Sc. Patrick Geißler, Herrn Dr. Roland Quinten und Herrn 
Dr. Florian Schiefer für Ihre wertvolle Unterstützung.   
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Lern-Agenda
Im Rahmen der Steuererhebung stellt sich immer die grundsätzliche Frage, „Wer 
muss für was wie viel an Steuern bezahlen?“.- Hinter dem „wer“ steht die Frage nach dem Steuerpflichtigen,- hinter dem „für was“ steht die Frage nach dem erfüllten Tatbestand, und- hinter dem „wie viel“ steht die Frage nach der Höhe der Steuer, berechnet aus 

Bemessungsgrundlage und Tarif.

Bei den hier näher zu betrachtenden internationalen Sachverhalten stellt sich vor 
allem auch die Frage, welcher Fiskus Steuern erheben darf:- Wenn Herr X grenzüberschreitend tätig ist und im Land A arbeitet, aber im Land 

B wohnt,- wenn die X-GmbH aus dem Land A im Land B eine Dienstleistung erbringt,- wenn Frau Z ihr im Land A erarbeitetes Geld im Land B anlegt oder- wenn der in Mailand wohnhafte Herr X ein Grundstück in München seinen Kin-
dern in Kanada und Schweden vererbt.

Derartige Sachverhalte können dazu führen, dass in mehreren Ländern Steuern fällig 
werden, so dass es zu einer Doppel- oder Mehrfachbesteuerung kommt. Die inter-
nationale Staatengemeinschaft ist sich hier weitgehend einig, dass die Zielsetzung 
in einer Einmalbesteuerung liegt, so dass unilaterale und bilaterale Regelungen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung geschaffen wurden.
Ein besonderes Konstrukt stellt dabei die EU dar, deren Zielsetzung in der Schaffung 
eines gemeinsamen Binnenmarkts der beteiligten Länder liegt. Soweit steuerliche 
Regelungen bestehen, die das Funktionieren eines solchen Binnenmarkts behin-
dern, sind diese zu beseitigen.

Struktur des Grundlagenteils
Ansatzpunkte der Besteuerung berechtigen 
betroffene Länder zur Steuererhebung.

Ansatzpunkte 
der Besteuerung

▶ Abschn. 1.1

Bei unterschiedlich konzipierten Steuern 
und Steuersystemen können unterschiedliche 
Personen betroffen sein.

Formen der Doppel-
besteuerung

▶ Abschn. 1.2

Unilateral und bilateral bestehen mehrere 
Methoden zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung.

Vermeidung der 
Doppelbesteuerung

▶ Abschn. 1.3

Die Schaffung des Europäischen Binnenmarkts 
wirkt sich auch auf das nationale Steuer-
recht aus.

Europäische Union ▶ Abschn. 1.4
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